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 Veröffentlicht am 14.01.1991

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §14 TP6 Abs1;

Rechtssatz

Eine Markenanmeldung ist eine gebührenp8ichtige Eingabe. Mit ihr wird jener materielle Vorteil angestrebt, der sich

aus der Registrierung der Marke erhoffen läßt.
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